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Norman Weiß: 
Auswertung der Rechtsprechung des Ausschusses gegen die Folter (CAT) 
Berichtszeitraum: 1. bis 16. Sitzungsperiode (bis 10. Mai 1996) 

I. Einleitung 

Der Ausschuß ist im Berichtszeitraum in 43 
Fällen von Individualbeschwerdeführern 
gemäß Art. 22 1 angerufen worden. Über 25 
Fälle wurde entschieden, eine Mitteilung 
wurde vom Beschwerdeführer zurückge
nommen; die Behandlung zweier weiterer 
Fälle vom Ausschuß abgebrochen. Die Bera
tung von fünf Beschwerden wurde ausge
setzt, um innerstaatliche Überprüfungen der 
erhobenen Vorwürfe zu ermöglichen. 10 

Fälle waren im Berichtszeitraum noch nicht 
entschieden. 

In den 25 entschiedenen Fällen stellte der 
Ausschuß achtzehnmal die Unzulässigkeit 
der Beschwerden fest; meistens wegen feh
lender Rechtswegerschöpfung. Von sieben 
zulässigen Beschwerden waren fünf begrün
det; einmal stellte der Ausschuß die Verlet
zung von Art. 12 fest, in den anderen Fällen 
war Art. 3 verletzt. Diese Vorschrift verbie
tet die Ausweisung oder Abschiebung in 
und die Auslieferung an einen anderen Staat, 
wenn dem einzelnen dort Folter droht. 

Artikel ohne nähere Bezeichnung sind solche des Überein
kommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezem
ber 1984, BGBl. 1990 II 246. 
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n. Darstellung der Fälle 
Die wichtigen Entscheidungen zum Verbot 
der Ausweisung oder Abschiebung wegen 
drohender Folter sind nachfolgend zusam
mengefaßt: 

1. Mutombo ./. Schweiz 

Sachverhalt 

Hier ist zunächst die dreizehnte Mitteilung 
aus dem Jahre 19942 zu nennen. Der illegal 
in die Schweiz eingereiste Beschwerdefüh
rer wendet sich gegen eine Ausweisung in 
sein Heimatland Zaire. Dort drohe ihm er
neute Folter. Als Armeeangehöriger habe er 
sich einer Oppositionsbewegung ange
schlossen und sei deswegen bereits inhaftiert 
und schwer gefoltert worden. 

Ein Arzt in der Schweiz hatte bestätigt, daß 
der Körper des Beschwerdeführers Merkma
le erlittener Folterungen aufwies. Doch die 
zuständigen schweizerischen Behörden ver
weigerten ihm den Flüchtlingsstatus. Sie 
begründeten dies damit, daß er jedenfalls 
nicht aus politischen Gründen inhaftiert 
worden sei. Denn das Internationale Komi
tee vom Roten Kreuz (IKRK) habe ihn im 
Gefängnis nicht besucht, weil er nicht zu 
derjenigen Häftlingsgruppe gehört habe, die 
dem Mandat des I K R K unterfalle. 

Die Behörde zweifelte seine Inhaftierung an 
und verneinte eine Verletzung von Art. 3 
E M R K im Falle der Rückführung nach Za
ire. 

Hierunter verbirgt sich der Rückgriff auf die Recht
sprechung der Straßburger Organe3, derzufolge eine 
Ausweisung oder Abschiebung in einen Staat, wo 
dem einzelnen Folter und andere grausame, un
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe droht, eine Verletzung von Art. 3 EMRK 
darstellen kann. Die Verletzung besteht darin, daß 
die aufenthaltsbeendende Maßnahme die un
menschliche Behandlung erst ermöglicht. 

Communication 13/1993, B. Mutombo ./. Schweiz vom 18. 
November 1993, Entscheidung vom 27. April 1994, UN-
Dok. A/49/44/Annex V B. 

Entscheidung 

Der Ausschuß erklärte die Beschwerde für 
zulässig und erbat von der Schweiz erfolg
reich das vorläufige Absehen von der Aus
weisung des Beschwerdeführers, solange die 
Mitteilung geprüft werde. Solche vorläufi
gen Maßnahmen sind gemäß Verfahrensre
gel 108, Abs. 9 des Ausschusses möglich. 

Der Ausschuß war sich der Sorge des Staa
tes bewußt, daß Asylbewerber die Schutz
vorschrift des Art. 3 mißbrauchen könnten. 
Doch sei es seine Aufgabe, die Sicherheit 
des Beschwerdeführers selbst bei Zweifeln 
an dessen Angaben zu schützen (§ 9.2). 

Für die Begründetheitsprüfung postulierte 
der Ausschuß: 

„Der Ausschuß muß gemäß Art. 3 Abs. 1 
entscheiden, ob stichhaltige Gründe für d
Annahme bestehen, daß Mr. Mutombo G
fahr liefe, gefoltert zu werden. Dabei mu
der Ausschuß nach Abs. 2 alle relevanten
Erwägungen einschließlich des Umstandes, 
daß in dem betreffenden Staat eine ständig
Praxis grober, offenkundiger oder mas
hafter Verletzungen der Menschenrech
herrscht, in Betracht ziehen. Das Ziel d
Feststellung ist es jedoch, festzustellen, 
der Beschwerdeführer persönlich dem Risi
ko einer Folterung im Zielstaat ausgese
sein wird. Daraus folgt, daß die Existen
einer ständigen Praxis grober, offenkun
ger oder massenhafter Verletzungen d
Menschenrechte in einem Staat nicht b
reits als solche einen stichhaltigen Gr
für die Annahme liefert, eine Person we
bei ihrer Rückkehr dorthin gefoltert; vie
mehr müssen zusätzliche Anhaltspunkte für
das persönliche Risiko des Beschwerdefüh
rers vorliegen. Andererseits bedeutet 
Abwesenheit einer ständigen Praxis grob
offenkundiger oder massenhafter Ver
zungen der Menschenrechte nicht, daß 
einzelne in seiner spezifischen Situati

Nachweise bei Frowein / Peuckert, EMRK-Kommentar, 2. 
Aufl. 1996, Art. 3, Rdnr. 18. 
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nicht konkret voh Folter bedroht sein 
kann. "4 (§ 9.3) 

Der Ausschuß kam zu dem Ergebnis, daß 
die Beschwerde begründet sei. Hierbei 
stützte er sich auf drei Erwägungen: 

Erstens laufe der Beschwerdeführer auf
grund seines ethnischen Herkommens, sei
ner politischen Vergangenheit, der deswe
gen bereits erfolgten Inhaftierung und des 
Umstandes, daß er desertiert sei, konkret 
Gefahr, nach seiner Rückkehr nach Zaire 
gefoltert zu werden. Hinzu kämen seine 
heimliche Flucht außer Landes und seine im 
Rahmen des schweizerischen Asylverfahrens 
gemachten regierungskritischen Äußerungen 
(§ 9.4). 

Zweitens würden diese stichhaltigen Gründe 
durch das Vorliegen einer ständigen Praxis 
grober, offenkundiger oder massenhafter 
Verletzungen der Menschenrechte in Zaire 
bestärkt. Der Ausschuß zieht hierzu die 
Stellungnahmen anderer Organe der Verein
ten Nationen zur Menschenrechtslage in 
Zaire heran (§9.5). 

Drittens fehle es dem Beschwerdeführer 
nach einer etwaigen Rückkehr an Rechts
schutzmöglichkeiten, weil Zaire nicht Ver
tragsstaat des Übereinkommens ist. 

2. Tahir Hussain Khan ./. Kanada 

Sachverhalt 

Aus Angst um seine persönliche Sicherheit 
war der Beschwerdeführer der fünfzehnten 
Mitteilung5 1990 von Pakistan nach Kanada 
geflüchtet, wo er um Aufnahme als Flücht
ling nachsuchte. Dieses Ersuchen wurde 
1992 letztinstanzlich abgewiesen. Weiteres 
Bemühen des Beschwerdeführers um ein 
humanitäres Bleiberecht wurde 1994 abge
wiesen. Vierzehn Tage vor dem endgültigen 

Übersetzung aus dem Englischen durch den Verfasser. 

Communication 15/1994, Tahir Hussain Khan ./. Kanada 
vom 4. Juli 1994, Entscheidung vom 15. November 1994, 
UN-Dok. A/50/44/Annex V A, S. 46ff. 

Ausweisungsdatum legte der Beschwerde
führer die Mitteilung zum Ausschuß ein. 

Als Sympathisant einer Bewegung, die für 
die Unabhängigkeit Kaschmirs von Pakistan 
eintritt, habe er schon im Gefängnis geses
sen und sei gefoltert worden. Weil er wei
terhin für die Unabhängigkeit Kaschmirs 
eingetreten sei, habe man ihn erneut festge
nommen und im Gefängnis gefoltert. Ein 
medizinisches Gutachten aus Kanada bestä
tigt, daß der Körper des Beschwerdeführers 
Foltermale aufweise. 

Der Beschwerdeführer wirft den kanadi
schen Behörden vor, daß sie seinen Fall 
nicht korrekt behandelt hätten, als es um die 
Anerkennung als Flüchtling gegangen sei. 
Außerdem laufe er bei einer Rückführung 
nach Pakistan Gefahr, erneut verfolgt und 
gefoltert zu werden. 

Die kanadische Regierung entgegnet, der 
Fall des Beschwerdeführers sei ordnungs
gemäß durchgeführt, sein Antrag wegen 
innerer Widersprüche seiner Aussagen je
doch abgelehnt worden. Der Beschwerde
führer habe während des gesamten Verfah
rens nie darauf hingewiesen, daß er während 
seiner zurückliegenden Verhaftungen gefol
tert worden sei, noch daß er Folter für die 
Zukunft fürchte. Auch im anschließenden 
Verfahren zur Erlangung des humanitären 
Bleiberechts habe der Beschwerdeführer 
nicht mit dem drohenden Risiko in Pakistan 
argumentiert. 

Kanada meint, daß die vom Ausschuß im 
Fall Mutombo aufgestellten Kriterien für 
einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 der Kon
vention nicht vorliegen. 

Insbesondere fehle es an einer ständigen 
Praxis grober offenkundiger oder massen
hafter Verletzungen der Menschenrechte in 
Pakistan. Bei der Beurteilung des persönli
chen Risikos weist Kanada darauf hin, daß 
der Beschwerdeführer stets widersprüchli
che Angaben gemacht habe, sowohl was die 
Daten und Länge seiner Inhaftierung angehe 
als auch die Gründe hierfür. Kanada weist 
im übrigen darauf hin, daß die Tatsachen-
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feststellung und Auslegungen des inner
staatlichen Rechts Sache der nationalen Ge
richte sei. Es handle sich um ein anerkanntes 
Prinzip des Völkerrechts, das in der Praxis 
internationaler Tribunale, und insbesondere 
in der von Human Rigths Treaty Bodies 
anerkannt sei, in dieses Vorrecht der natio
nalen Gerichte nicht korrigierend einzugrei
fen. Kanada hält es daher für angebracht, 
daß der Ausschuß Tatsachenfeststellungen 
der national zuständigen Behörden und Ge
richte nur mit extremer Zurückhaltung ab
ändern dürfe. 

Der Ausschuß wird sich zu dieser Rechtsansicht 
nicht äußern, aber die vom Beschwerdeführer vor
getragenen Tatsachen abweichend vom Vertrags
staat werten (§ 12.3). 

Entscheidung 

Der Ausschuß entschied gleichzeitig über 
die Zulässigkeit und über die Begründheit 
der Mitteilung. 

Im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung wies 
er darauf hin, daß er nicht das Anerken
nungssystem für Flüchtlinge in Kanada ge
nerell und abstrakt beurteile, sondern nur 
untersuche, ob bei der Untersuchung des 
Falls des Beschwerdeführers Kanada seinen 
Verpflichtungen aus der Konvention nach
gekommen sei. Der Ausschuß untersuche 
auch nicht, ob Pakistan, das die Konvention 
nicht unterzeichnet habe, möglicherweise 
Bestimmungen der Konvention verletzt ha
be. Ihn interessiere nur, ob die zwangsweise 
Rückführung des Beschwerdeführers nach 
Pakistan eine Verletzung von Art. 3 durch 
Kanada darstelle (§ 12.1). 

Der Ausschuß entfaltet in der Begründet-
heitsprüfung den bereits im Fall Motombo 
entwickelten Prüfungsmaßstab. Er stellt fest, 
daß der Beschwerdeführer eine Reihe von 
Angaben gemacht hat, die sich zwar zum 
Teil widersprechen bzw. nicht alle von An
fang an vorgebracht worden sind. Dies sei 
jedoch bei Folteropfern nicht unüblich. Der 
Ausschuß weist darauf hin, daß - selbst 
wenn die Sachverhaltsdarstellung des Au
tors nicht jeden Zweifel ausräumen könne -

er gehalten sei festzustellen, ob die Sicher
heit des Beschwerdeführers im Falle einer 
Rückführung gefährdet sei oder nicht. Hier
zu merkt der Ausschuß an, daß hinreichend 
gesicherte Erkenntnisse darüber vorlägen, 
daß Folter eine gängige Praxis in Pakistan 
gegenüber politisch andersdenkenden wie 
auch gewöhnlichen Häftlingen darstelle (§ 
12.3). 

Seiner Ansicht nach liegen deshalb stichhal
tige Gründe für die Annahme vor, daß ein 
politischer Aktivist wie der Beschwerdefüh
rer Gefahr laufe, gefoltert zu werden. Der 
Ausschuß nimmt in diesem Zusammenhang 
bezug auf den Haftbefehl gegen den Be
schwerdeführer und auf den Brief eines M i 
taktivisten, der ihn auf die Gefahren im Falle 
seiner Rückkehr hinweise. Außerdem habe 
der Beschwerdeführer den Nachweis ge
führt, daß Aktivisten in Pakistan Unterdrük-
kung zu erleiden hätten (§ 12.4). 

Der Ausschuß berücksichtigt außerdem, daß 
Pakistan nicht Konventionsmitglied ist. Dies 
erhöhe nicht nur die tatsächliche Gefahr 
einer Folterung, sondern beraube den Be
schwerdeführer im Falle seiner Rückführung 
auch jeglicher weiteren Mittel, gegen etwai
ge Folterungen vorzugehen (§ 12.5). 

Das Ergebnis lautet daher, daß die Rückfüh
rung des Autors eine Verletzung von Art. 3 
darstelle. Der Ausschuß forderte Kanada 
daher auf, von dieser Rückführung abzuse
hen. 

3. Ismail Alan ./. Schweiz 

Sachverhalt 

Die einundzwanzigste Mitteilung gerichtet 
gegen die Schweiz6 hatte erneut drohende 
Folter als Abschiebungshindernis zum Ge
genstand. Der kurdische Beschwerdeführer 
hatte in der Schweiz Asyl beantragt, weil er 
in der Türkei wegen seiner politischen Ak
tivitäten inhaftiert und gefoltert worden sei. 

Communioation 21/1995, Ismail Alan ./. Schweiz vom 31. 
Januar 1995, Entscheidung vom 8. Mai 1996, UN-Dok. 
CAT/C/26/D/21/1995. 
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Während es ihm gelang, seine erstmalige 
Inhaftierung und die Verurteilung zu inter
nem Exil in Izmir glaubhaft zu machen, 
konnte er die schweizerischen Berhörden 
und Gerichte nicht davon überzeugen, daß 
er auch später verfolgt, festgenommen und 
gefoltert worden sei. Ihm wurde eine inlän
dische Fluchtalternative nahegelegt und er 
zum Verlassen der Schweiz aufgefordert. 

Der Beschwerdeführer behauptete, ihm dro
he bei seiner Rückkehr in die Türkei Folter. 
Hierzu stützte er sich auf Berichte von Am-
nesty International und des Ausschusses 
selbst, nach denen Kurden eine Zielgruppe 
staatlicher Repressionen in der Türkei und 
zahlreiche Fälle von Folter und schweren 
Menschenrechtsverletzungen dokumentiert 
sind. 

Die Schweiz wand ein, daß der Beschwerde
führer widersprüchliche Aussagen gemacht 
habe, daß eine ihn konkret betreffende Be
drohungssituation nicht bestehe und außer
dem die Türkei Konventionsmitglied sei, 
ihm also dort ausreichend Rechtsschutz
möglichkeit offenstehe. 

Entscheidung 

Dazu befand der Ausschuß, daß die Ratifi
zierung der Konvention für sich genommen 
noch nichts über die tatsächliche Situation in 
dem betreffenden Staat aussage. Gerade das 
Beispiel der Türkei zeige, daß eine systema
tisch praktizierte Folter auch unter der Kon
vention erfolgen könne (§ 11.5). 

Der Ausschuß schärfte das Kriterium der Ratiiikati
on in dieser Entscheidung: Hat ein Staat die Kon
vention nicht ratifiziert, so ist dies ein zusätzliches 
Indiz dafür, daß sich die Situation des Beschwerde
führers bei seiner Rückkehr dorthin gefährlich dar
stellt. Liegt die Ratifikation vor, so kann aufgrund 
der tatsächlichen Lage gleichwohl eine Rückkehr 
mit Art. 3 unvereinbar sein. 

Mit Blick auf Art. 3 wandte der Ausschuß 
die im Fall Mutombo entwickelten Kriterien 
an und kam zu dem Ergebnis, daß über die 
generelle Verfolgungssituation für Kurden 
hinaus gerade der Beschwerdeführer bei 
seiner Rückführung nicht vor Folter sicher 

sei. Etwaige Widersprüchlichkeiten seiner 
Aussage führten nicht zur Unglaubhaftig-
keit. (§11.3 und 4). 

X.. / . Niederlande 

Die sechsunddreißigste, gegen die Nieder
lande gerichtete Mitteilung7 war unbegrün
det. Nach Ansicht des Ausschusses hatte der 
Beschwerdeführer nicht hinreichend darge
legt, inwiefern ihm persönlich bei seiner 
Rückkehr nach Zaire Folterung drohe. Seine 
Inhaftierungen seien nur von kurzer Dauer 
gewesen, der Beschwerdeführer sei kein 
politischer Aktivist - bloße Parteizugehörig
keit oder -anhängerschaft reiche nicht aus -
und außerdem gebe es keine Hinweise dar
auf, daß er in Zaire gesucht werde (§ 8). 

P. M . P. Kisoki./. Schweden 

Demgegenüber war die einundvierzigste 
Mitteilung einer ebenfalls zairischen Be
schwerdeführerin, der in Schweden die 
Ausweisung drohte, begründet. 8 In diesem 
Fall hielt der Ausschuß aufgrund des politi
schen Engagements der Beschwerdeführerin 
und der bereits erlittenen Verfolgung und 
Folterung die konkrete Gefahr der Folter bei 
ihrer Rückkehr für gegeben. Der Wert ihrer 
vom beklagten Staat in wesentlichen Punk
ten nicht bestrittenen Angaben werde durch 
geringe Widersprüchlichkeiten, die bei Fol
teropfern nicht unüblich seien, nicht beein
trächtigt (§9 .3 und 4). Ergänzend griff der 
Ausschuß auf Erkenntnisse des UNHCR 
zurück, nach denen rückkehrende Flüchtlin
ge, die im Ausland um Asyl nachgesucht 
hätten, von den Behörden besonders über
prüft würden, weil diese bei den Rückkeh
rern ein politisches Profil vermuteten 
(§ 9.5). 

Communication 36/1995, X. ./. Niederlande vom 17. No
vember 1995, Entscheidung vom 8. Mai 1996, UN-Dok 
A/51/44/AnnexV. 

Communication 41/1996, Pauline Muzonzo Paku Kisoki ./. 
Schweden vom 12. Februar 1996, Entscheidung vom 8. Mai 
1996, UN-Dok A/51/44/Annex V. 
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IDL Auswertung 

Noch bilden die Zulässigkeitsentscheidun-
gen den zahlenmäßigen Schwerpunkt der 
Ausschußarbeit. Die Erschöpfung des 
Rechtsweges steht dabei im Mittelpunkt. 
Der Ausschuß achtet den Vorrang der na
tionalen Gerichte und stellt strenge Anforde
rungen an die Erschöpfung des Rechtswe
ges. Die in Art. 22 Abs. 5 lit. b statuierte 
Ausnahme bei genereller Erfolglosigkeit des 
Rechtsbehelfs muß vom Beschwerdeführer 
jeweils detailliert begründet werden; pau
schale Behauptungen hat der Ausschuß 
nicht gelten lassen. 

einfache Vorwurf, es sei Folter verübt wor
den, verpflichtet den Staat zur umgehenden 
und unparteiischen Überprüfung. Diese 
Überprüfung kann durchaus in dem Verfah
ren vorgenommen werden, das gegen den 
nachmaligen Beschwerdeführer durchge
führt wird. Der Ausschuß hielt es jedoch für 
wünschenswert, daß dem Vorwurf der Fol
ter, wenn er in einem Gerichtsverfahren ge
äußert werde, in einem separaten Verfahren 
nachgegangen werde. Die konkrete Ausge
staltung hänge jedoch vom innerstaatlichen 
Recht ab, das akzeptiert werden müsse. 1 1 

Die gegen Spanien gerichtete Mitteilung 
war deshalb unbegründet. 

Die bisherigen Entscheidungen zur Begrün
detheit von Mitteilungen lassen trotz ihrer 
geringen Anzahl bereits Art. 3 als Hauptan
wendungsfall erkennen. Zu anderen mate
riellen Vorschriften ist kurz festzuhalten: 

Art. 12 

Die Verschleppung eines Verfahrens gegen 
Polizisten, gegen die Foltervorwürfe erho
ben worden waren, wurde gerügt. 9 Im kon
kreten Fall hatten die österreichischen Be
hörden fünfzehn Monate gebraucht, um ein 
Verfahren in Gang zu bringen, nachdem der 
nachmalige Beschwerdeführer seine Vor
würfe gegenüber einem Untersuchungsrich
ter geäußert hatte. Dadurch war Art. 12 
verletzt, eine „umgehende" Untersuchung 
nicht erfolgt. 

Art. 3 

Die Rechtsprechung des Ausschusses zu 
Art. 3 nahm ihren Ausgang in der Entschei
dung Mutombo ./. Schweiz1 2, und führte 
über die Stationen der Fälle Tahir Hussain 
Khan ./. Kanada1 3, Alan ./. Schweiz1 4 und 
Kisoki ./. Schweden15 zur Herausarbeitung 
folgender Kriterien: 

Bei der Entscheidung nach Art. 3 Abs. 1 
muß festgestellt werden, ob stichhaltige 
Gründe für die Annahme bestehen, daß der 
Beschwerdeführer Gefahr läuft, gefoltert zu 
werden. Es handelt sich also um eine Pro
gnoseentscheidung. 

Anders als die EMRK begrenzt die Konvention den 
Schutz bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nur 
auf Folter, nicht aber auch gegenüber anderer un
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe. 

Art. 13 

Art. 13 verpflichtet die Vertragsstaaten da
zu, jedermann eine umgehende unparteiische 
Überprüfung seines Falles zu ermöglichen. 
Dies gilt auch dann, wenn kein förmlicher 
Rechtsbehelf eingelegt wird. 1 0 Bereits der 

Communication 8/1991, Q. Halimi-Nedzibi ./. Österreich 
vom 27. September 1991, Entscheidung vom 18. November 
1993, UN-Dok. A/49/44/Annex V A. 

Communication 6/1990, H.U.P. ./. Spanien vom 13. Oktober 
1990, Entscheidung vom 2. Mai 1995, UN-Dok. 
A/50/44/Annex V B, S. 62ff. Dort § 10.4. 

Wie vorige Fn., § 10.6. 

Communication 13/1993, B. Mutombo ./. Schweiz vom 18. 
November 1993, Entscheidung vom 27. April 1994, UN-
Dok. A/49/44/Annex V B. 

Communication 15/1994, Tahir Hussain Khan ./. Kanada 
vom 4. Juli 1994, Entscheidung vom 15. November 1994, 
UN-Dok. A/50/44/Annex V A, S. 46ff. 

Communication 21/1995, Ismail Alan ./. Schweiz vom 31. 
Januar 1995, Entscheidung vom 8. Mai 1996, UN-Dok. 
CAT/C/26/D/21/1995. 

Communication 41/1996, Pauline Muzonzo Paku Kisoki ./: 
Schweden vom 12. Februar 1996, Entscheidung vom 8. Mai 
1996, UN-Dok A/51/44/Annex V. 
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Der Ausschuß muß hierzu nach Abs. 2 alle 
relevanten Erwägungen einschließlich des 
Umstandes, daß in dem betreffenden Staat 
eine ständige Praxis grober, offenkundiger 
oder massenhafter Verletzungen der Men
schenrechte herrscht, in Betracht ziehen. 

Das Ziel der Feststellung ist es jedoch, her
auszufinden, ob der Beschwerdeführer per
sönlich dem Risiko einer Folterung im Ziel
staat ausgesetzt sein wird. 

Die Existenz einer ständigen Praxis grober, 
offenkundiger oder massenhafter Verletzun
gen der Menschenrechte in einem Staat lie
fert deshalb nicht bereits als solche einen 
stichhaltigen Grund für die Annahme, eine 
Person werde bei ihrer Rückkehr dorthin 
gefoltert; vielmehr müssen zusätzliche An
haltspunkte für das persönliche Risiko des 
Beschwerdeführers vorliegen. Als solche 
werden genannt: ethnisches Herkommen des 
Beschwerdeführers, sein politisches Enga
gement, bereits erfolgte Inhaftierungen und 
Folterungen. 

Andererseits bedeutet die Abwesenheit einer 
ständigen Praxis grober, offenkundiger oder 
massenhafter Verletzungen der Menschen
rechte nicht, daß der einzelne in seiner 
spezifischen Situation nicht konkret von 
Folter bedroht sein kann. 

Um herauszufinden, ob eine ständige Praxis 
grober, offenkundiger oder massenhafter 
Verletzungen der Menschenrechte besteht, 
zieht der Ausschuß die Stellungnahmen an
derer Organe der Vereinten Nationen bezie
hungsweise seine eigenen Feststellungen zur 
Menschenrechtslage in dem betreffenden 
Staat heran, ebenso auch Berichte von 
Nichtregierungsorganisationen. 

Von herausragender Bedeutung ist die Fra
ge nach den Anforderungen, die an den 
Nachweis einer drohenden Mißhandlung zu 
stellen sind. Ist von der Existenz einer 
ständigen Praxis grober, offenkundiger oder 
massenhafter Verletzungen der Menschen
rechte in einem Staat auszugehen, so sind 
nach der Rechtsprechung des Ausschusses 
im Falle Mutombo die Anforderungen an 

den Nachweis der individuellen Gefährdet-
heit geringer. Damit setzt er sich ausdrück
lich über die Sorge der Vertragsstaaten hin
weg, daß Asylbewerber die Umsetzung von 
Art. 3 mißbrauchen könnten. 

In den beiden neueren Entscheidungen wies 
der Ausschuß auf die spezifische Situation 
von Folteropfern hin. Eine vollständige Kor
rektheit der Angaben könne selten erwartet 
werden. Auftretende Widersprüche seien 
nicht per se geeignet, die generelle Glaub
würdigkeit der Aussage in Zweifel zu zie
hen. 

Damit greift der Ausschuß Erkenntnisse aus 
der Arbeit mit traumatisierten Folteropfern 
auf. In der medizinischen und psychologi
schen Betreuung ist es längst bekannt, daß 
Opfer von Folter und Mißhandlung in ein 
tiefes Schweigen fallen und das Erlebte 
nachhaltig zu verdrängen suchen. Die im 
Anerkennungsverfahren vor den Asylbehör
den notwendigen Angaben fallen aus einer 
Vielzahl von Gründen selten so schlüssig 
und überzeugend aus, wie es erforderlich 
wäre. Dies hängt unter anderem mit retrau-
matisierenden Assoziationen der Lagerun
terbringung und dem Gespächsklima (be
grenzte Zeit, Über-AJnterordnungsverhält-
nis, Abwehrhaltung des Fragestellers) zu
sammen.16 

Ergänzend geht der Ausschuß in seiner 
Prüfung darauf ein, ob dem Beschwerdefüh
rer nach einer etwaigen Rückkehr Rechts
schutzmöglichkeiten fehlen, weil das Land 
nicht Vertragsstaat des Übereinkommens 
ist. Hat ein Staat die Konvention nicht rati
fiziert, so ist dies ein zusätzliches Indiz da
für, daß sich die Situation des Beschwerde
führers bei seiner Rückkehr dorthin gefähr
lich darstellt. Liegt die Ratifikation vor, so 
kann aufgrund der tatsächlichen Lage 
gleichwohl eine Rückkehr mit Art. 3 unver
einbar sein. 

Vgl. dazu Sepp Oraessner/Salah Ahmad/Frank Merkord, 
Alles Vergessen! - Gedächtnisstörungen bei Flüchtlingen mit 
Foltererfahung, in: Graessner/Gurris/Pross, Folter. An der 
Seite der Oberlebenden. Unterstützung und Therapien, 1996, 
237ff. 
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http://www.unhchr.ch

	Auswertung der Rechtsprechung des Ausschusses gegen die Folter (CAT)
	I. Einleitung
	II. Darstellung der Fälle
	1. Mutombo ./. Schweiz
	2. Tahir Hussain Khan ./. Kanada
	3. Ismail Alan ./. Schweiz

	III. Auswertung




